
Die geodätische Aufnahme der neuen österreichisch
italienischen Grenze,

Von Hofrat Ing. Dr. phil. Hugo Potyka des Bundesamtes für Eich- und Vex- 
messungswesen, L eiter der technischen A rbeiten der östei-reichischen Delegation 

im österreichisch-italienischen Grenzregelungsausschusse.
(Mit 3 Tafeln [I—III].)

Einleitung.

G r e n z v e r l a u f .  Der  V erlauf der neuen Grenze Öster
reichs gegen Italien erscheint im Staatsvertrage von St. Ger- 
main vom 10. September 1919 (Artikel 27) festgelegt.

Nach den Bestimmungen dieses Vertrages w ird die Grenze 
durch die Wasserscheide1) zwischen den Becken der Flüsse Etsch, 
Piave, Tagliamento im Süden und jenen des In n  und der D rau 
im Norden gebildet, von welcher Linie sie nur an drei Stellen, 
und zwar am Reschenpasse, Toblacherfelde und bei Thörl (Tar- 
viserkessel) abzuweichen hat. * б)

1) D er S taatsvertrag  führt das W ort „W asserscheide“ ohne Definition an. 
Die Kommission sah sich bei der Aufsuchung der W assei'scheide im T erra in  
jedoch bald in  die N otw endigkeit versetzt, diesen Begriff genau zu definieren.

La Commission décide (Proces-Verbal N° 50) :
3° de définir de la façon suivante les différentes lignes de partage des eaux:
а) l ig n e  de p a r ta g e  d e s  e au x  to p o g r a p h iq u e  r é e l l e :  la ligne obtenue (la terre 

supposée imperméable) en reliant tous les points où l'eau se partage sur le terrain pour se déverser 
dans chacun des deux bassins des cours d'eau adjacentes.

б) l ig n e  de p a r ta g e  des e au x  to p o g ra p h iq u e  a p p a r e n t e :  la ligne de partage des 
eaux la plus nettement prononcée et ne tenant pas compte des petits détails d’écoulement des eaux.

c )  l ig n e  de  p a r ta g e  d es  e au x  r é e l l e :  la ligne obtenue en reliant tous les points où 
l ’eau se partage sur ou sous le terrain pour se déverser dans chacun des deux bassins des cours 
d’eau limitrophes,

d )  l ig n e  de c r ê te :  la ligne générale obtenue en reliant les sommets de la dorsale prin
cipale d'une chaîne de montagnes.

Sie beschloß tveitei’ (Sitz.-Prot. 50 vom 22. Ju li 1921), als W asserscheide 
im Prinzipe die „tatsächliche topographische W asserscheide“ anzunehmen, also 
jene L inie, welche — die Erde als undurchlässig vorausgesetzt — alle P u n k te  
verbindet, in denen der Abfluß des W assers nach beiden großen Becken ta t
sächlich stattfindet. Es wui'de dabei noch festgesetzt, den Änderungen, die an 
dieser L inie durch M enschenhand angebracht sein sollten, keine R echnung zu 
tragen.

Gelegentlich der Festlegung der Grenze im Gletschergebiete stieß jedoch 
die Anwendung dieser Definition überall dort, wo n ich t auch gleichzeitig den 
< vletscher durchdi-ingendes felsiges T erra in  voi'handen war, neuerlich auf Schwiei’ig- 
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Der Grenzzug verläuft sohin (Beilage, Tafel 1) bei der D rei
länderecke an der Schweizergrenze (Grenzzeichen a-1, Seehöhe 
2181m) im Westen beginnend und nach Überquerung des Re- 
schenpasses (1450 m) zunächst über die höchsten Erhebungen und 
Gletscher der

Ö t z t a l e r  A l p e n  (Weißseespitze 3532m, Weißkugel 
3736 m, Finailspitze 3513 m, Similaungebiet 3602 m, H intere 
Schwärze 3624 m, Hohe Wilde 3479 m, H interer Seelenkogel 
3469m, Hoher F irs t 3403 m), der

S t u b a i e r  A l p e n  (Schwarzwandspitze 3354m, Sonklar- 
spitze 3471m, W ilder Pfaff 3454m, Gebiet des Wilden F reiger 
3419 m), des

T u x e r  G e b i e t e s  (Hohe Wand 3287m), der
Z i l l e r t a l e r  A l p e n  (Hochfeiler 3510m, Gr. Mösele 

3479 m, Turnerkam p 3415 m, Schwarzenstein 3370 m, Gr. Löff
ler 3378m, Rauchkofi 3250m), der

H o h e n  T a u e r n  (Dreiherrnspitze 3499 m, Rötspitze 
3495 m) und der

R i e s e r  f e r n e r g r u p p e  (Nördl. Hochgall, 3354 m).
Die Grenze übersetzt dann die D rau (1113 m) zwischen 

Winnbach (italienisch) und Sillian (österreichisch), um dem 
Kamme der h ä m i s c h e n  A l p e n  (Iielm  2433m, Gr. K in igat 
2689 m, Steinkaarspitz 2524m, Torkarl 2573 m, Hohe W arte 
2780 m, Trogkofelgebiet 2279 m, Osternig 2052 m) zu folgen, 
und endigt im Osten, nach dem Überschreiten der Gailitz (See
höhe 608 m) südlich der Stadt und des Bahnhofes von Thörl, 
an der Dreiländerecke der österreichisch-italienisch-jugoslawi
schen Grenze, auf dem Punkte Pec—Ofen (Grenzzeichen p-519, 
Seehöhe 1510 m).

Abschließend folgt daraus noch, daß die zirka 420 km lange 
Grenze in einer Ausdehnung von 400 km fast immer in einer

keiten, sowohl wegen der V eränderlichkeit des Gletschers selbst, als auch wegen 
der Unsicherheit, aus der Form  des Gletschers auf das darunterliegende feste 
T errain  zu schließen.

D ie Kommission entschloß sich (Sitz.-Prot. 76, Mai 1922), nach E inholung  
von F akultä tsgu tach ten  (der geographischen Institu te  der U niversitäten W ien und  
Innsbruck), in jenen  Fällen, in denen die wasserscheidende L inie n ich t durch 
das den Gletscher durchdringende Gestein in einw andfreier W eise erkennbar sein 
sollte, die Grenze zwischen den zutage tretenden Felsen  geradlinig oder, bei 
gegenseitigen Kompensationen, nach einer deutlich ausgesprochenen L in ie  zu 
führen.
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Seehöhe über 2000 m und davon 100 km über 3200 m verläuft, 
womit hinreichend die technischen Schwierigkeiten der Grenz
aufnahme wie auch die außerordentlichen Anforderungen, die 
dabei an das geodätische Vermessungspersonal im Hinblicke 
auf dessen physische Leistungsfähigkeit gestellt werden mußten, 
gekennzeichnet sein dürften.

G r e n z r e g e l u n g s a u s s c h u ß  ( - k o m m i s s i o n ) .  Die 
Festsetzung der Grenze im T errain  oblag dem aus je einem 
D e l e g i e r t e n 2) der alliierten Mächte (Frankreich, England, 
Japan) sowie der interessierten Mächte (Österreich, Italien) 
gebil deten i n t e r n a t i o n a l e n  G r e n z r e g e l u n g s a u s -  
s c h u s s e ( - k o m m i s s i o n ) ,  dessen erste Sitzung am 29. Ju li 
1920 in P aris  stattfand.

Der Ausschuß verlegte dann seinen Sitz in das Gebiet der 
Grenzzone, um dortselbst (Mitte August 1920) die xÄrbeiten 
einzuleiten, die Ende Dezember 1924 ihren Abschluß fanden.

In  dem Bestreben, die Grenzregelungsarbeiten zu beschleu
nigen, entschloß sich die Kommission, dieselben gleichzeitig an 
mehreren Stellen in Angriff zu nehmen, zu welchem Zwecke 
die Grenzzone in d r e i  A b s c h n i t t e  — A, B, C — eingeteilt 
wurde, die insgesamt wieder zwölf Unterabschnitte (a, b, c, d, 
e, f, g, h, k, m, n, p) umfassen.

F ü r die D urchführung der Grenzregelungsarbeiten waren 
maßgebend die dem Staatsvertrage angeschlossenen „ In struk 
tionen3) fü r die Grenzregelungsausschüsse vom 22. Ju li 1920“ ; 
sie sehen eine doppelte Versicherung der Grenze vor: eine m a 
t e r i e l l e  — durch die Verm arkung —, und eine n u m é r i s e  h- 
g r a p h i s c h e  — durch eine technische Aufnahme.

F ür erstere Aufgabe (d. i.: Festsetzung der Grenzlinie 
und der Lage der Grenzzeichen im Terrain, Kontrolle der rich
tigen Vermarkung, Verfassung der Grenzbeschreibung) wurden 
in jedem Abschnitte zwei Unterkom m issäre2) (ein österreichi

2) Zu D elegierten  und U nterkom m issären wurden höhere Offiziere nomi
niert; die technischen Adjoints sowie das übrige technische Personal w urden 
seitens Österreichs dem Offiziers- und Beam tenstande des ehemaligen M ilitär
geographischen Institu ts, beziehungsweise dem Stande der Evidenzhaltungen des 
Grundsteuerkatasters (beide Ämter später verein ig t im Bundesamte für Eich
ung Vermessungswesen), seitens Italiens dem Stande des M ilitärgeographischen 
Instituts, entnom m en.

3) Instructions relatives aux Commissions de délim itation. (Approuvées 
Par la Conférence des ambassadeurs dans la  séance du 22 ju ille t 1920.)

(5*
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scher und ein italienischer) bestellt, während die verantwort
liche Leitung der gesamten technischen Arbeiten in den Händen 
der einen integrierenden Bestandteil des Grenzregelungsaus
schusses bildenden t e c h n i s c h e n  A d j o i n t s 2) (ein öster
reichischer, zwei italienische) lag.

G r e n z z e i c h e n .  Die verwendeten Grenzzeichen sind 
ihrer Form  nach von dreierlei A rt: besondere Grenzzeichen, 
Prism en und P la tten ; während erstere nur an Stellen großen 
Verkehres errichtet wurden, richtete sich die Verwendung der 
letzteren lediglich nach den örtlichen Verhältnissen im H in 
blicke auf die leichtere A nbringung und Möglichkeit des An
transportes.

H insichtlich ihrer geodätischen W ichtigkeit wurden die 
Grenzzeichen in H a u p t g r e n z z e i c h e n  (gegenseitige E n t
fernung zirka 2—4 km) und die zwischen ihnen liegenden 
N e b e n g r e n z z e i c h e n  unterschieden.

A uf jedem Grenzzeichen sind angebracht: 
die Buchstaben Ö und I  (Österreich, Italien), 
die Zahl 1920 (Jahr der Ratifikation des Friedensver

trages),
Weiser m it der ungefähren Richtung zu den Nachbar- 

grenzzeichen,
der Merkbuchstabe (Buchstabe des Unterabschnittes) 
und .die Hummer (in jedem Unterabschnitte von West nach 

Ost fortlaufend).

Die technische Aufnahme der Grenzlinie.

T e c h n i s c h e  E n d d o k u m e n t e .  Im  Sinne der bereits 
erwähnten Instruktionen 4) beschloß die Kommission 5) über den 
Grenzverlauf nachstehende Enddokumente technischer N atur 
zu verfassen: *)
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*) « I n s t r u c t i o n s »  : C. Docum ents a fournir par les Commissions en fin 
de travail de délim itation.

1° U ne carte d’ensemble à grande échelle portant, en tra it fin et continu, 
le tracé de la  frontière et les emplacements des bornes in ternationales avec leurs 
numéros et lettres repères, accompagnée d’une description complète de la  fron
tière, de borne à borne;

2° Les documents assuran t le repérage des bornes.
5) S i t z u n g s p r o t o k o l l  2 v o m  21. J u l i  1920, A b s c h n i t t  3: L a ligne

frontière sera arrêtée sur les deux documents suivants:



I. Das Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen,

und zwar waren festzulegen :
a) jedes H a u p t g r e n z z e i c h e n  durch seine geogra

phische Position und seine Seehöhe,
b) jedes N e b e n g r e n z z e i c h e n  durch ebene, recht

winkelige Koordinaten, bezogen auf die Tangente an den Me
ridian und Parallel des (im Sinne der Num erierung West—Ost) 
unmittelbar vorhergehenden Hauptgrenzzeichens.

II. Eine Karte größeren Maßstabes (1 : 25.000),

in welcher der Verlauf der Grenzlinie sowie die Lage der 
Grenzzeichen (samt Merkbuchstaben und Nummer) ersichtlich 
zu machen sind.

Hiezu tra t später der Kommissionsbeschluß,0) die Grenze
auch

III. Im Systeme des Katasters
darzustellen, welche Aufnahme als eine interne Angelegenheit 
der beiden interessierten Staaten behandelt wurde.

A l l g e m e i n e r  A r b e i t s v o r g a n g .  Um die fü r diese 
Enddokumente erforderlichen Angaben zu gewinnen, erwies es 
sich als unerläßlich, vorerst die im Grenzgebiete mangelnden 
geodätischen und topographischen Grundlagen für die eigent
liche Grenzaufnahme zu schaffen, zu welchem Zwecke jeder 
der beiden interessierten Staaten auf eigenem Gebiete* 6 7) eine

a) Cahier des coordonnées (géographiques, au moins pour les points p rin 
cipaux) de tous les points d’intersection de la  ligne polygonale formée par la 
réunion entre eux de tous les points choisis pour former la  ligne frontière.

b) R eproduction du tracé de la  ligne frontière sur une carte à  grande 
échelle (25.000°) où chaque borne sera indiquée avec son numéro d’ordre.

V e r m a r k u n g s p r o g r a m m  ddo. 29. O k to b e r  1920. Seite 3:
A. p o u r  l e s  b o r n e s  p r i n c i p a l e s  : au moyen de coordonnées géo

graphiques.
B. p o u r  l e s  b o r n e s  s e c o n d a i r e s  : par des coordonnées rectangulaires 

par rapport à un grand système d’axes passant par la borne p rin 
cipale précédente (im m édiatem ent à l ’Ouest), ces axes é tan t p a ra l
lèles au  m éridien e t au parallè le  . . .

6) S i t z u n g s p r o t o k o l l  49 vom  21. J u l i  1921. D ans les cas ind ispen
sables, une carte  à l ’échelle du cadastre autrichien sera dressée. Partou t où un 
tracé polygonal sera relevé, les lectures indispensables au rattachem ent de la 
ligne polygonale au cadastre seront faites par les topographes de la Commission.

7) Der Bau der an der G renzlinie liegenden Trigonom eter wurde au f beide 
interessierten S taaten  aufgeteilt.
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selbständige Triangulierung und topographische Aufnahme 
durchführte.8)"

Die Topographen hatten dabei außer der auf ihrem 
Staatsgebiete liegenden Zone von ungefähr 1km  Tiefe noch 
einen die Grenze auf 100 m übergreifenden Streifen, den „en
geren Grenzstreifen“, aufzunehmen, in welchen gleichzeitig 
auch die bereits vermarkt Vorgefundenen Grenzzeichen einzu
tragen waren.

Die geodätische Aufnahme der Haupt- und Nebengrenz- 
zeichen erfolgte durch gemeinsam arbeitende P artien  beider 
Staaten (Polygonzugspartien).

Die E intragung der Grenzlinie in die von den Topo
graphen gelieferte Kopie des gemeinsam ausgeglichenen, en
geren Grenzstreifens oblag den Unterkommissären, unter Zu
ziehung der seitens Österreichs oder Italiens hiezu bestellten 
Topographen, während die E in tragung der gelegentlich der 
Aufnahme des Grenzstreifens noch nicht bestimmten Grenz
zeichen, nach deren Vermarkung, anderweitigen Topographen 
(österreichischen oder italienischen) zugewiesen wurde.

Die Einzelheiten dieser Aufnahmen sind in den bezüg
lichen x\bschnitten eingehend behandelt.

Z e i t l i c h e  A r b e i t s f o l g e .  Von der bei technischen 
Aufnahmen gebräuchlichen Arbeitsfolge, das wäre:

1. vorerst Bau der Signale und Bestimmung des geodäti
schen Netzes längs der ganzen Grenze,

2. Detailvermessung (Polygonale- und Katasteraufnahme) 
und schließlich

3. topographische Aufnahme,
mußte aus verschiedenen Gründen Abstand genommen werden.

Diese Gründe lagen vor allem in der Notwendigkeit, den 
in verschiedenen Abschnitten der Grenze gleichzeitig ihre Tätig
keit beginnenden Unterkommissären ehestens die nötigen topo
graphischen Grundlagen zur Verfügung stellen zu können, sowie 
in der Rücksichtnahme auf möglichste Ökonomie an Zeit und
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8) Die U rsachen für die getrenn te  Aufnahme lagen vorzüglich in  der Ver
schiedenheit der geodätischen Netze, Projektions-, Reclmungs- und D arstellungs
methoden, dann in dem Umstande, daß die italienische D elegation bei Beginn 
der Arbeiten m it dem vollständigen A pparate zur Aufnahme b ereit stand, während 
Ö sterreich seine Arbeitspartien nur aufeinanderfolgend — in der vollen Stärke 
erst 1921 — einsetzen konnte.
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M itteln, was nur durch ein Ineinandergreifen der einzelnen 
technischen Arbeiten zu erreichen war.

Um obigen Bedingungen zu entsprechen, hatte man sich 
hinsichtlich der zeitlichen Folge der Arbeiten seitens Öster
reichs fü r die nachstehende Methode entschieden, welche der 
Hauptsache nach auch von Italien  eingehalten wurde.

Bei Beginn der Grenzarbeiten (August 1920) wurde das 
gesamte technische Personal zum Bau der Signale für das geo
dätische Netz herangezogen, und zwar vornehmlich in jenen 
Unterabschnitten, in welchen die Unterkommissäre mit ihrer 
Tätigkeit begannen, d. i. in den Zonen bei Nauders, Brenner 
und Sillian, um dort ehestens m it der Triangulierung ein- 
setzen zu können.

Der Ausbau des geodätischen Netzes in diesen Zonen 
wurde Ende 1920 erreicht.

Im  Jahre  1921 begann ein Teil der Geodäten m it der 
Beobachtung in dem bereits ausgebauten Teile, während das 
übrige Personal weiter zum Ausbau des Netzes verwendet 
wurde, um darin gegenüber den Arbeiten der Unterkommissäre 
einen entsprechenden Vorsprung zu gewinnen.

Dieser Vorsprung war im allgemeinen im August 1921 
erreicht, von welchem Zeitpunkte an der weitere Signalbau 
den Geodäten allein überlassen wurde.

Von da an setzen für Österreich die topographischen A uf
nahmen ein.

Auch in der Folge mußten die geodätischen und topo
graphischen Arbeitspartien ohne Rücksicht auf die K ontinuität 
ihrer Aufnahme vorzüglich dort eingeteilt werden, wo es die 
jeweilige T ätigkeit der Unterkommissäre erforderte.

Mit Beginn der definitiven Vermarkung (Herbst 1921) 
wurden sogleich die ersten Polygonzugspartien zur Aufnahme 
der Haupt- und Nebengrenzzeichen eingesetzt und die Zahl 
derselben mit dem Fortschreiten der V erm arkung entsprechend 
erhöht; sie führten  ihre Aufnahme ohne Rücksicht darauf 
durch, ob in den betreffenden Zonen die geodätische Bestimmung 
der trigonometrischen Signale bereits vorgenommen war.

Durch diese Methode und die im vorigen Abschnitte er
wähnte Teilung der Arbeit zwischen den interessierten Staaten 
■war es möglich, m it der Beendigung der Vermarkung (Ende 
September 1923) auch gleichzeitig die Bestimmung des geo
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dätischen Netzes, die Aufnahme der Haupt- und Nebengrenz
zeichen, die topographische K arte und die E intragung der 
Grenzlinie in dieselbe sowie die Aufnahmen zur Darstellung der 
Linie im Systeme des Katasters zum Abschlüsse zu bringen.0)

Wenn auch der von der Kommission unbedingt angestrebte 
Zweck: rascheste und gleichzeitige Beendigung sämtlicher tech
nischer Arbeiten, erreicht war, so stellten sich doch der prak
tischen D urchführung wesentliche Hindernisse entgegen.

So konnte
1. das Triangulierungsnetz, infolge der Blicksicktnahme 

auf die Erfordernisse der Unterkommissäre, nicht in seiner Ge
samtheit, sondern nur in mehreren, vorerst nicht zusammen
hängenden Gruppen beobachtet und ausgeglichen werden, die 
dann später, bei Abschluß der Triangulierung, zu verbinden 
waren.

Da weiters
2. die polygonalen und topographischen Aufnahmen zu 

einer Zeit einsetzten, in welcher die Triangulierungsergebnisse 
noch nicht Vorlagen, mußten einerseits die e n d g ü l t i g e n  
Berechnungen und Vergleiche der Koordinaten der Grenz
zeichen auf den Zeitpunkt der Publikation des geodätischen 
Operates verlegt, anderseits Teile der topographischen Auf
nahme auf veraltete geodätische und kartographische Grund
lagen aufgebaut und dann später einer neuerlichen Bevision 
hinsichtlich der Kotierung unterzogen werden.

Da überdies zu Beginn der topographischen Arbeiten viel
fach die künftige Lage der Grenzlinie nicht bekannt war und 
sich fallweise ergab, daß die wirkliche Linie außerhalb des 
aufgenommenen Streifens fiel, erwiesen sieh in diesen Stellen 
neuerliche topographische Aufnahmen als unerläßlich.

Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  A n z a h l  d e r  A r b e i t s 
p a r t i e n .  Die Zusammensetzung der österreichischen9 10) geo

9) U nter Zugrundelegung der bei Grenzführungen im Hochgebirge ge
m achten E rfahrungen (z. B. Bayern-Tirol, 33 km in den Jah ren  1900— 1902, 
siehe Zeitschrift des D eutschen und Österreichischen A lpenvereins 1903) hätte 
sich für die V erm arkung und Aufnahme der zirka 420 km langen österreichisch
italienischen Grenze andernfalls eine Zeitspanne von 40 Jah ren  ergeben.

10) Die italienischen geodätischen und topographischen P artien  waren (bis 
auf den Umstand, daß sie sta tt der Z iv ilhandlanger Soldaten und einige T rag
tiere zur Verfügung hatten) gleich wie die österreichischen P artien  organisiert.
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dätischen und topographischen Arbeitspartien sowie jene der 
gemeinsamen Polygonzugspartien ist aus nachstehender Über
sicht zu entnehm en:

Partie
Ver-

messungs-
organ

Rechner
Mindestzabl 

an Zivil- 
bandlangern Soldaten Tragtier-

fübrer
Tragtiere 

(von Italien 
beigestellt)

5 i ö i ö i i .

geodätische 1 1 5
topographische 1 3

gemeinsame Poly
gonzugspartie 1 1 1 3 3 1 —2 2—3

Die Zahl der österreichischen A rbeitspartien war in den 
verschiedenen Aufnahmsjahren ungleich; sie stieg von sechs 
Partien  (drei geodätischen, drei topographischen) im Jahre 1920 
bis auf 25 P artien  (vier geodätischen, sieben topographischen, 
zwölf Polygonzugspartien) im Jahre  1923.“ )

I. Geodätische Aufnahmen.

A . Triangulierung.
a) Vorhandene geodätische Operate.

1. F ü r die zwecks Verfassung des Grenzoperates durch
zuführende Grenzvermessung kamen nachstehende T riangu
lierungen des ehemaligen k. u. k. Militärgeographischen I n 
stituts (Wien) als Grundlagen in Betracht:

I n  T i r o l  u n d  S a l z b u r g  (Piz La t  — P f a n n s p i t z e ) .
a) Triangulierungen niederer Ordnung aus den Jahren 

1907, 1908 und 1909, bezogen auf ein Dreiecksnetz I. Ordnung 
vom Jahre 1905.

b) Triangulierungen niederer Ordnung aus den Jahren 
1910/11, basiert auf ein Dreiecksnetz I. Ordnung vom Jah re  
1910/11.

Diese Triangulierungen jüngeren Datums fallen vorzüg
lich auf gegenwärtig italienisches Gebiet und reichen bis zur 
neuen Grenze heran, da die durch die Kriegsereignisse unter- *

n ) Die Zahl der italienischen Partien  erreichte im D urchschnitt die Zahl 
der österreichischen Partien .
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brochene Neuaufnahme Österreichs nordwärts bis zum Kamme 
der Zentralalpen gediehen war.

Auf das jetzige österreichische Gebiet greifen nur die 
Triangulierungen vom Jahre 1907 und 1910/11 über, und zwar: 
erstere in schmaler Breite (Piz Lat—Glockturm) bei Nauders, 
letztere im Raume Rötspitze—Sillian ; in der zwischen denselben 
liegenden österreichischen Zone fehlte dagegen ein neueres Netz 
niederer Ordnung. Die dort vorliegenden Aufnahmen stamm
ten aus den Jahren 1852 und 1853 und konnten daher, als ver
altet, fü r die Grenzvermessung nicht herangezogen werden.

In K ä r n t e n  ( P f a n n s p i t z e  — Pec  [ 0 fen]).
c) Triangulierungen niederer Ordnung (ohne Netz höherer 

Ordnung und orientiert auf Grund von Katästeroperaten) aus 
den Jahren 1890—1901.

2. Die erwähnten Triangulierungen jüngeren Datums 
waren für die Bedürfnisse der neuen, im Jahre  1896 ein
setzenden m ilitärischen Landesaufnahme (der vierten) in A n
griff genommen worden.

Zur Zeit dieser Aufnahme war jedoch die Veröffentlichung 
des endgültig ausgeglichenen Netzes I. Ordnung der ehemaligen 
Monarchie nur bis zur westlichen Begrenzungslinie S t a f f -  
b e r  g—A n k o g e  1—R e i ß  r a c h  k ö p f  gediehen.12)

Zur Orientierung der westlich dieser Linie, im Raume 
Pec bis P iz Lat gelegenen und unter a), b), c) angeführten 
Triangulierungen niederer Ordnung mußten daher seinerzeit 
entweder, wohl streng ausgeglichene, jedoch als provisorisch an
zusehende Netze I. Ordnung (Netz 1905 und 1910/11) gerech
net oder die K atastertriangulierung als Grundlage heran
gezogen werden.

Die endgültige Berechnung des provisorischen Teiles des 
Dreiecksnetzes I. Ordnung der Landesvermessung Österreichs 
konnte erst nach Bestimmung neuer Netzpunkte I. Ordnung 
in K ärnten und nach der Publikation dieser Triangulierung 
für G r a d m e s s u n g s z w e c k e 13) in Angriff genommen wer

12) Ergebnisse der T riangulierungen  des k. u. k. M ilitärgeographischen 
Institu ts, Band I, W ien 1901.

13) Astronomisch-geodätische Arbeiten des k. u. k. M ilitärgeographischen 
Instituts, Band XX III, vom Jah re  1915.



den. Diese Berechnung war im Jahre 1921 beendet und lag 
demnach bei Kommissionsbeginn noch nicht vor.

3. Die geodätischen Daten der vorhandenen T riangulie
rungsnetze wurden der italienischen Delegation im Sinne des 
Staatsvertrages von St. Germain (II. Teil, A rtikel 31) vom liqui
dierenden M ilitärgeographischen Institu te im März 1920 über
mittelt.

Da der überwiegend größere Teil der für Italien  in Be
tracht kommenden Triangulierungen niederer Ordnung auf das 
Dreiecksnetz I. Ordnung vom Jahre  1905 bezogen ist, war das
selbe seitens dieses Staates als einheitliche Basis für die aof 
seinem Gebiete liegenden T riangulierungen österreichischer 
H erkunft gewählt worden.

Die auf a l t i t a l i e n i s c h e m  G e b i e t e ,  d. i. jenseits 
der Linie Pfannspitze—Pec (Ofen), vorhandenen T riangulie
rungen bezogen sich auf das g e o d ä t i s c h e  N e t z  I. O r d 
n u n g  I t a l i e n s .

In  Erm anglung einer Publikation des endgültigen Netzes
I. Ordnung und in der Erwägung, daß das Netz I. O rdnung 
vom Jahre  1905, im Gegensätze zu jenem vom Jahre 1910/11, 
das gesamte Grenzgebiet um faßt, sowie m it Rücksicht auf die 
Vereinfachung der gegenseitigen Kontrollen bei Einheitlichkeit 
der Netze, wurde das Netz I. Ordnung vom Jahre 1905 auch 
seitens Österreich als Basis fü r die Aufnahmsarbeiten an
genommen.

In  dieses Netz wurden dann sämtliche nicht darauf be
zogene Triangulierungen (1896—1901, 1910, 1911) umgerechnet 
und auf diese Weise erreicht, daß für das Grenzgebiet n u r mehr 
zwei Netze I. Ordnung — .das österreichische (Ausgleich vom 
Jahre 1905) und das fundamentale italienische — in Betracht 
kamen; beiden Netzen sind die Erddimensionen von B e s s e l  
zugrunde gelegt. (Beilage, Tafel 2.)

4. D as ö s te r re ic h isc h e  N etz 1. O rdnung  vom J a h re  1905 ist in 
vier Partialgruppen und bei festem Anschlüsse an die Linie Staffberg—An
kogel— Reißrachkopf des bereits (Erg. Triang., k. u. k. Militärgeogr. Inst., Bd. I, 
1901), feststehenden Netzes ausgeglichen worden und ist dadurch auf dem 
trigonometrischen Punkte Hermannskogel bei Wien geographisch orientiert.

Die P o lh ö h e  dieses Punktes wurde 1892 astronomisch bestimmt und 
cp =  48° 16' 15" 29

gefunden.
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Die L änge  wurde auf Grund der für Gradmessungszwecke ausge- 
führten Längenuuterschiedsbestimmungen vom Meridian von Ferro abgeleitet 
und mit

X =  33° 57' 41" 06
angenommen.

Das A zim ut der Richtung nach dem Punkte Hundsheimerberg bei 
Hainburg wurde gleichfalls 1892 bestimmt und

a =  107° 31' 41" 70 
(von Nord über Ost) gefunden.

D as D re ieck sn e tz  I. O rdnung  I t a l i e n s 14) (nördlich des Parallels 
von Rom) ist auf dem Mt. Mario bei Rom geographisch orientiert.

Die Pol höhe dieses Punktes wurde im Jahre 1905 astronomisch mit 
cp =  41° 55' 25" 529

bestimmt.
Für die L änge  wurde

w — 0°
angenommen.

Das A zim ut der Ausgangsseite Mt. Mario —Mt. Soratte ist: 
a =  6° 35' 00" 97.

Die geodätische Beziehung beider Netze wurde an der denselben ge
meinsamen Seite I. Ordnung B irk e n k o fi—Mt. P e ra lb a  hergestellt.

Der trigonometrische Punkt Mt. Peralba gehörte schon ursprünglich 
beiden Dreiecksnetzen an, während der trigonometrische Punkt Birkenkofl 
erst auf Grund der von Italien durchgeführten Beobachtungen auf den 
Punkten I. Ordnung: Mt. Peralba, Antelao, Marmolata und Birkenkofl, in 
das italienische Dreiecksnetz einbezogen werden konnte.

Die Gegenüberstellung der österreichischen und italienischen Werte 
ergibt:
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Ita lien . W ert 
I

Österr. W ert 
ö

Differenz 
I —Ö

Seite B irkenkofl—Mt. Peralba 4.554 7008 4.554 6751 +  257
A zim ut'M t. P e ra lb a—Birkenkofl 279° 11' 45" 57 279° 11' 58" 36 — 12" 79
Azimut B irkenkofl—Mt. Peralba 98 51 33 84 98 51 46 70 — 12"86
Geograph. B reite Birkenkofl 46 40 48 814 46 40 50 474 — l " 660
Geograph. Breite Mt. Peralba 46 37 46 531 46 37 48 131 — l" 600
Geograph. L änge Birkenkofl — 0 11 42 486 29 55 27 342 — 30° 07' 09 "828
Geograph. Länge Mt. Peralba 4 - 0  16 03 726 30 23 13 454 -  30° 07' 09 "728

D ie  oben an g efü h rten D ifferenzen der b e id e rse itig en g eodätischen
W erte  stam m en der H au p tsach e  n ach  aus der d urch  die L o t a b w e i c h u n g

14) Cfr. L atitud ine  Astronómica del punto trigonom étrico di M. Mario in 
Roma determ inata negli anni 1904 — 1905, Bologna 1909.

Cfr. Azim ut assoluto del segnale trig. di M. Soratte su ll’ orizzonte di M. Maído 
determ inato negli anni 1898, 1904, 1906, e 1909, Bologna 1909.



bedingten Verschiedenheit in der Orientierung (Polhöhe und astronomisches 
Azimut) beider Netze in den bezüglichen Ausgangspunkten: Hermannskogel 
(Wien) und Mt. Mario (Rom).

Die Umformung der auf italienischer Seite liegenden Punkte höherer 
Ordnung des österreichischen Netzes in das Dreiecksnetz Italiens erfolgte — 
ausgehend von den italienischen Werten der Seite Birkenkofi —Mt. Peralba 
— durch Berechnung der in Betracht kommenden Dreiecke mit den aus dem 
österreichischen Ausgleiche stammenden Dreieckswinkeln.

5. Die S e e h ö h e n  der österreichischen Punkte beziehen 
sich auf das Mittelwasser der Adria beim Flutmesser am Molo 
Sartorio in T r i e s t  ; die Höhen der italienischen Punkte auf 
das Mittelwasser von G e n u a ,  welches um 0 0 8 m 15 *) tiefer als 
jenes von V e n e d i g  liegt.

Die Beziehung der Mittelwasserhöhen von T riest und 
Venedig ist durch den bei Pontafel bewirkten Anschluß des 
Nivellements hoher Präzision beider Staaten gegeben.

Aus der Gegenüberstellung der diesbezüglichen Höhen
werte 1,!) geht hervor:
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Österreichische Italienische 
üöhenangahe, 
bezogen auf das 

Mittelnasser 
von Venedig

I

Österreichische 
Höhenangabe, 

bezogen anf das 
Mittelwasser 

von Triest
ö

Differenz

I - Ö

m
Linie und fortlaufende Nummer

4 213 Stationsgebäude Pontafel 5691968 569-0804 -f- 0-1164

214 Fellabrücke 5660194 565-9048 4-0-1146

215 Pontebba, Gemeindeamt 56P8731 56P7575 -fO-1156

M ittel —p 0*1155

Der Unterschied der Mittelwasserhöhen T riest—Genua 
beträgt demnach zirka 0’20 m.

b ) Grenztriangulierung.

1. Das Studium  der bei Beginn der Grenzregelungsarbeiten 
vorliegenden Triangulierungsergebnisse ergab fü r Ö s t e r 
r e i c h  die Notwendigkeit, in jenen Grenzgebieten Tirols und 
Salzburgs, in welchen ein neueres Netz niederer Ordnung über

1S) Opera di L. De-Stefani. Sulla  determ inazione altrim etrica dei punti 
trigonom etrici compresi ne ll’a lta  regione V eneta Orientale, Roma 1891.

10) Entnom m en einer M itteilung der italienischen Delegation und der P u b li
kation „Die Ergebnisse des Präzisioiisnivellem ents in  der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, W estlicher Teil, k. u. k. M ilitärgeographisches Institu t. W ien 1897.“
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haupt fehlte, ferner in K ärnten, wo nur eine geringfügige Zahl 
ehemaliger trigonometrischer Punkte auf gefunden wurde — 
(dessen jetzige Grenzzone war Kriegsschauplatz) — , durch eine 
N e u t r i a n g u l i e r u n g  die mangelnden geodätischen Grund
lagen zu schaffen; das dabei in Betracht kommende Gebiet 
umfaßt ungefähr sechs Achtel des gesamten Grenzbereiches.

Die in dem restlichen Teile der Grenzzone vorhandenen 
Triangulierungen (1907 und 1910/11) wurden zur Grenzver
messung herangezogen, mußten aber wegen der verloren ge
gangenen trigonometrischen Punkte überprüft und überdies ver
dichtet werden .

I t a l i e n  hatte aus den gleichen, fü r K ärnten angeführten 
Gründen südlich dessen Grenze eine neue T riangulierung vor
zunehmen; in den übrigen ehemals österreichischen Gebieten 
genügte die Überprüfung und Verdichtung der vorhandenen 
österreichischen Triangulierungen.

Diese für die Grenzregelungszwecke durchgeführte öster
reichische (bezw. italienische) T riangulierung niederer Ord
nung wurde in der Weise in Angriff genommen, daß, aus
gehend von den der Grenze zunächst liegenden Netzpunkten
I. Ordnung bis zu dieser, ein Netz I I . Ordnung geschaffen 
wurde. Letzteres wurde sodann im engeren Bereiche der Grenze 
durch Punkte I I I .  und IV. Ordnung entsprechend verdichtet.

In  das auf die oberwähnte Weise geschaffene T riangulie
rungsnetz wurden dann die H auptgrenzzeichen17) als weitere 
Punkte IV. Ordnung eingelegt.

Die Triangulierung, welche sich auch auf sämtliche an 
der Grenze befindlichen trigonometrischen Punkte zu erstrecken 
hatte, wurde, wie bereits erwähnt, von beiden Staaten getrennt 
durchgeführt.

2. Zur S i g n a l i s i e r u n g  der trigonometrischen Punkte 
wurden seitens Österreichs im allgemeinen drei-, bezw. vier
seitige Ilolzpyramiden verwendet, deren Höhe je nach der Ord
nung des Punktes 3—5 m b e tru g ; an ihre Stelle traten auf 
schwer zugänglichen Hochpunkten einfache Stangensignale.

Die Verm arkung erfolgte bei allen Punkten, bei welchen 
sie nicht durch besondere Objekte (Turm, künstliche Bauten) 
gegeben ist, sowohl ober- wie unterirdisch.

17) Bezw. auch Nebengrenzzeichen, deren Bestimmung infolge der Terrain- 
verhältuisse durch die polygonale Methode n ich t möglich war.
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In  der folgenden Übersicht erscheint die Zahl der von den 
österreichischen A rbeitspartien gebauten trigonometrischen Sig
nale nachgewiesen:

Im Jah re U nter 
2000 m

Von 2000 
bis 2500 m

Von 2500 
bis 3000 m

Über 
3000 m

Zusammen

- 1920 10 33 34 10 87

1921 47 50 47 88 232

1922 2 2 6 13 23

1923 1 2 5 5 13

Summe 60 87 92 116 355

F ü r die B e o b a c h t u n g  des Netzes standen durchwegs 
Schraubenmikroskop-Theodolite m it sexagesimaler K reisteilung 
zur Verfügung.18)

Die B e s t i m m u n g  der Punkte erfolgte auf Grund der 
Methode der „Richtungsmessungen m it Verstellung des Kreises“ 
und wurden bei horizontalen Richtungen I I .  Ordnung m in
destens sechs bis acht Sätze, bei jenen I I I .  und IV . Ordnung 
vier, bezw. drei Sätze gemessen; fü r die Höhenbestimmung 
wurde die Beobachtung von zwei bis drei Sätzen als ausreichend 
angenommen.

Im  österreichischen Netze wurden 275 S tationen19) beob
achtet, in welcher Summe mehrfache Beobachtungen auf einem 
und demselben trigonometrischen Punkte nur als eine einzige 
Station ausgewiesen erscheinen; sie verteilen sich, nach See
höhen geordnet, wie folgt:

im Jah re un ter 
2000 m

von 2000 
bis 2500 m

von 2500 
bis 3000 m

über 
3000 m

Zusamm en

1920 _ — — —

1921 39 46 42 22 149
1922 10 10 22 43 85
1923 25 8 5 3 41

Summe 74 64 69 68 275

]8) F ü r die Ablesung am H orizontalkreise hatten  alle Instrum ente M ikro
skope m it Doppelsekundenangabe. Die Ablesung am V ertikalkreis erfolgte bei 
den Instrum enten der F irm en: Neuhöfer & Sohn durch Nonien m it 10 Sekunden- 
•ingabe; Starke & K äm m erer durch M ikroskope m it Doppelsekundenangabe; Süß, 
durch Schätzm ikroskope m it 6-Sekunden-Angabe.

19) Zur Bestim m ung des italienischen Netzes wurden seitens Italiens gegen 
200 Stationen beobachtet.
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3. F ü r die B e r e c h n u n g  der.trigonom etrischen Punkte 
wurde seitens Ö s t e r r e i c h s  das System der rechtwinkeligen 
konformen (Gauß’schen) Koordinaten angenommen.

In  Betracht kommen drei M eridianstreifen m it dem 
H auptm eridian bei 28°, bezw. 29° 30' und 30° 30', die mit 
Rücksicht auf die bereits vorliegenden Triangulierungssysteme 
und unter Bedachtnahme auf eine möglichst geringe Verzerrung 
der Seiten in den Polygonzügen gewählt wurden.

Die Ausgleichung der ebenen Koordinaten erfolgte nach 
A rt des „Ausgleichs verm ittelnder Beobachtungen“ und die 
Bestimmung der geographischen Positionen aus den recht
winkelig konformen Koordinaten auf Grund der durch die 
konforme Projektionsmethode fest umschriebenen Formeln für 
2° breite M eridianstreifen.

Das i t a l i e n i s c h e  t e c h n i s c h e  A m t  verwendete für 
die Einschaltung der Punkte I I . bis IV. Ordnung in das Netz
I. Ordnung die Resultate der Winkelmessung zweier Dreiecke 
m it gemeinsamer Seite; die Zahl der überschüssigen Beob
achtungen und damit der Bedingungsgleichungen im D r e  i- 
e c k s a u s g l e i c h e  richtete sich nach der Ordnung des be
treffenden Punktes.

Die Bestimmung der Trigonometer des Raumes Piz Lat— 
Pfannspitze erfolgte seitens Italiens, da die Umrechnung des 
österreichischen Netzes I. Ordnung in das italienische Netz 
verhältnismäßig spät vorlag, vorerst im Systeme der öster
reichischen Triangulierung, im Raume Pfannspitze—Pec (Ofen) 
dagegen unm ittelbar im italienischen Netze.

4. Der Kontrolle wegen wurden die beiderseits errechneten 
geographischen Positionen der zunächst der Grenze gelegenen, 
beiden Netzen gemeinsamen trigonometrischen Punkte ver
glichen.

F ü r den Raum Piz Lat—Pfannspitze wurde die Kon
trolle an H and der von Italien  im österreichischen Netze er
rechneten W erte durchgeführt. Die Koordinaten der Grenz- 
trigonometer dieser Zone wurden als richtig angesehen, wenn 
der Unterschied der beiderseitigen Werte, sowohl in Länge als 
in Breite, gegenüber dem M ittel derselben 1/ioo,/ nicht über
stieg.

F ü r den Raum Pfannspitze—Pec war ein unm ittelbarer 
Vergleich auf Grund des österreichischen Netzes nicht durch-
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fü b rb a r; um jedoch auch hier die Möglichkeit einer Über
prüfung zu besitzen, wurde die bekannte Beziehung der beider
seitigen Netze I. Ordnung als Vergleichsbasis herangezogen.

5. An österreichischen N i v e l l e m e n t s  hoher Präzision 
lagen im Grenzgebiete vor:

die Linie D rautal—Pustertal (Spittal— Franzensfeste),
„ „ Eisacktal—Silltal (Bozen—Franzensfeste—Inns

bruck),
„ „ Etschtal—Innta l (Bozen—Reschenscheideck—

Landeck).20)
Das trigonometrische Höhennetz der österreichischen T ri

angulierung wurde bei Nauders, Brenner, Sillian und Arnold
stein an diese Nivellementsschleifen angeschlossen.

Die Berechnung der Höhenunterschiede der trigonom etri
schen Punkte erfolgte im a l l g e m e i n e n  durch Ausgleichung 
der auf Grund gegenseitiger Zenithdistanzen gebildeten und 
an gegebene Höhenkoten angeschlossenen Höhenschleifen; jene 
der übrigen Punkte punktweise.

Als Refraktionskoeffizient
1—K

2o
wurde dabei ein der m ittleren Höhenlage der einzelnen Ge
biete entsprechender konstanter W ert angenommen.

F ür das österreichische Alpengebiet wurde seinerzeit vom 
ehemaligen k. u. k. M ilitärgeographischen Institu te auf Grund 
der in verschiedenen Seehöhen vorgenommenen Beobachtungen 
empirisch

K  =  0.1470 — 0.0080 ^

(H =  m ittlere Seehöhe des Aufnahmsgebietes) gefunden.21)
Das österreichische und das italienische Höhennetz be

ziehen sich, wie bereits erwähnt, praktisch genommen, auf den
selben m ittleren M eeresstand; auch die Ü berprüfung der gegen
seitigen Höhenlage beider Netze durch mehrfach ausgeführte 
Zenilhbeobachtungen lieferte dasselbe Ergebnis.

20) P u b liz ie rt un ter den L iniennum m ern 24, 31, 25, 33, 35, in „Die E r
gebnisse des Präzisionsnivellem ents, W ien 1897“.

S1) M itteilungen des k. u. k. M ilitärgeographischen Instituts, Bund IV, 
Seite 113.

Vitt. d. Geqgr. Ges. 1925, Bd. 68, Heft 4—6. 7
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Italien  übernahm aus diesem Grunde die Seehöhen der 
Punkte I. und I I .  Ordnung des ehemals österreichischen Ge
bietes ungehindert in das italienische Höhennetz.

Die Höhenkoten der zunächst der Grenze gelegenen t r i 
gonometrischen Punkte wurden gegenseitig überprüft und dann 
als richtig befunden, wenn der Unterschied der beiderseitigen 
W erte gegen das M ittel derselben 0 30 m nicht überstieg.

F ü r die Berechnung der Höhennetze wurden die Seehöhen 
dieser Trigonometer beiderseits ungeändert belassen; in die ge
meinsam zu verfassende topographische K arte mußten jedoch, 
der E inheitlichkeit der K otierung wegen, ihre M ittel als ge
meinsame Kote aufgenommen werden.

6. Die Ergebnisse der Triangulierungen beider in ter
essierter Staaten wurden in nachstehenden Werken ver
öffentlicht :

„Österreichisch-italienischer Grenzregelungsausschuß. E r
gebnisse der fü r die Zwecke der Grenzvermessung durch
geführten österreichischen Triangulierung, Bd. I  (samt Bei
lagenheft), Bd. I I ,  Bozen 1924“ ,

„Triangulazione italiana per le operazioni di confine della 
frontiera Italo-Austriaca, Bolzano 1924“ .

B . Bestimmung der Haupt- und Nebengrenzzcichen.22) 
a )  Hauptgrenzzeichen.

Alle Hauptgrenzzeichen wurden als trigonometrische 
Punkte IV. Ordnung des geodätischen Netzes durch T riangula
tion bestimmt.

Die Beobachtung23) derselben erfolgte durch gemeinsam 
arbeitende Partien  in der Weise, daß sowohl vom österreichi
schen wie italienischen Vermessungsorgane je eine H älfte der 
horizontalen, bezw. vertikalen Bichtungssätze (zwei von Öster-

*2) F ü r den österreichischen Arbeitsvorgang waren die Normen der „In
struktion  zur A usführung der trigonom etrischen und polygonometrischen Ver
messungen des G rundsteuerkatasters, W ien 1900“ maßgebend.

23) F ü r die Aufnahmen standen vorzüglich österreichische Instrum ente m it 
sexagesimaler K reisteilung in V erw endung (Schätzmikroskop-Theodolite der 
Firm en Neuhöfer & Sohn, bezw. S tarke & Käm m erer; M ikroskopablesung 6” am 
H orizontalkreise, N onienablesung 20" am V ertikalkreise), deren Zahl fallweise 
durch B eistellung von Schraubenm ikroskop-Theodoliten ergänzt wurde.



reich, zwei von Italien) gemessen wurde. Auf Grund der so 
erhaltenen (und gegenseitig in den Feldmanualien bestätigten) 
Mittel der Richtungswerte wurden von jedem H auptgrenz
zeichen bestimmt: die geographische Position, die Seehöhe und 
die Seiten (horizontal und Luftlinie) zum folgenden Grenz
zeichen.

Die Berechnung derselben erfolgte von jedem der beiden 
Staaten im eigenen geodätischen Hetze nach den bei der „T rian
gulierung“ erwähnten Grundsätzen; die beiderseits errechneten 
Ergebnisse sind demnach aus den dort angegebenen Gründen 
ungleich.

Die Kontrolle der W erte der Hauptgrenzzeichen ergab 
sich vorerst: durch Feststellung der vollkommenen Gleichheit 
der im T errain  durchgeführten Messungen, dann weiters:

a) Hinsichtlich der Koordinaten:
I m  R a u m e  P i z  L a t  b i s  P f a n n s p i t z e  (Vanscuro), 

wo ursprünglich kein italienisches Netz bestand:
Durch Gegenüberstellung der seitens beider Staaten im 

ö s t e r r e i c h i s c h e n  Netze bestimmten geographischen Koor
dinaten; dieselben wurden als richtig angesehen, wenn der 
Unterschied der beiderseits errechneten Werte, sowohl in Länge 
als in Breite, gegenüber dem M ittel derselben Vioo” nicht über
stieg, was einem linearen Abstande von zirka + 0 ’35m  ent
spricht.

Im  R a u m e  P f a n n s p i t z e  b i s  P  ec, wo bei Beginn 
der Vermarkungsarbeiten bereits das bis zur Grenze verlängerte 
italienische Netz und damit für dasselbe Grenzzeichen einer-, 
seits der auf das ö s t e r r e i c h i s c h e ,  anderseits nur der auf 
das i t a l i e n i s c h e  Netz bezogene W ert vorlag:

Durch Heranziehung der bekannten Beziehung zwischen 
beiden Netzen.

Die Koordinaten wurden als richtig angesehen, wenn 
der Unterschied zwischen den österreichischen und italienischen 
^ erten, bis auf eine Toleranz von Vioo” , derselbe war wie der 
Unterschied der entsprechenden Koordinaten des dem Grenz
zeichen zunächst liegenden und beiden Netzen gemeinsamen 
trigonometrischen Punktes.

ß) Hinsichtlich der Seehöhen (längs der ganzen Grenze):
Durch Untersuchung des Unterschiedes der beiderseits er- 

rechneten W erte gegenüber dem Mittel derselben, der 0*30 m
7*

Die geodätische Aufnahme der neuen österr.-italien. Grenze. 91



nicht übersteigen durfte; das M ittel wurde dann, da sich die 
Höhenwerte beider Staaten praktisch auf dasselbe Meeresniveau 
beziehen,24) als endgültige Kote der gemeinsamen Aufnahme 
angenommen.

Insgesamt wurden 1G4 Hauptgrenzzeichen bestimmt, und 
zwar, nach Seehöhen geordnet:

9 2  Hugo Potyka.

A bschnitt un ter 
2000 m

von 2000 
bis 2500 m

von 2500 
bis 3000 m

über 
3000 m

Zusammen

A 4 6 9 20 39
B 8 18 23 19 68
C 25 17 15 — 57

Summe 37 41 47 39 164

b) Nebengrenzzeichen.

Bei der Bestimmung der (fallweise bis auf wenige Meter) 
nahe aufeinanderfolgenden Nebengrenzzeichen wurde der poly
gonalen Aufnahmsmethode, als der rascheren und genaueren, 
gegenüber der T riangulierung der Vorzug gegeben und diese 
überall dort angewendet, wo es die Terrainverhältnisse gestatte
ten.25)

F ür die triangulatorische Bestimmung der Nebengrenz
zeichen gelten dieselben Grundsätze wie für die Aufnahme der 
Hauptgrenzzeichen, nur kam für dieselben vorzüglich die Me
thode des Kückwärtseinschneidens in  Betracht.

Die polygonalen Aufnahmen erfolgten, wie bereits er
wähnt, durch gemeinsam arbeitende P artien ,26) die Berech
nungen (mit den M itteln der Messungsergebnisse), jedoch ge-

Z4) Siehe „T riangulierung“.
25) Die Strecken wurden mit dem Stahlm eßbande (bezw. M eßlatte), auf 

direktem  W ege gemessen. Bei Überw indung von steilen H ängen, Spalten und 
Gräben wurde jedoch m it sehr gutem  Erfolge ein mittels einer Federw age unter 
bestim m ter Spannung (zirka 10 kg) gehaltener und über Gestelle geführter, langer 
Stahldraht verwendet, dessen D urchbiegung für die verschiedenen D istanzen 
praktisch erm itte lt wurde.

26) An Instrum enten  standen zur V erfügung: V on Ö s t e r r e i c h :  Schätz
mikroskop-Theodolite wie bei den Aufnahmen der H auptgrenzzeichen, dann 
U niversalinstrum ente m it Nonien am H orizontal- und V ertikalkreise (30” Ab
lesung). S äm tliche instrum en te  haben eine sexagesimale T eilung. Von I t a l i e n :  
Tachym eter (Salmoiraghi) m it sexagesim aler Teilung, bezw. (Cleps) m it cente- 
sim aler Teilung.



trennt, im Netze des betreffenden Staates und nach den fü r den
selben geltenden Vorschriften.27)

Die österreichischen Rechenarbeiten zur Verfassung des 
Enddokumentes w aren :

a) die B e z i e h u n g  der im konformen Systeme gegebenen 
Koordinaten auf die Tangenten an M eridian und Parallel im 
vorhergehenden Hauptgrenzzeichen, bei Berücksichtigung der 
durch die konforme Projektion bedingten Verzerrung der 
Seiten ;

ß) die Berechnung der Koten (bloß für die topographische 
Karte) und der Seitenlangen zwischen den Grenzzeichen.'

Die italienischen und österreichischen W erte der Koor
dinaten und Seitenlangen sind im allgemeinen verschieden. Diese 
Differenzen finden ihre Begründung in den Enterschieden, die 
zwischen den geodätischen Netzen Österreichs und Italiens —■ 
den Grundlagen der polygonalen Arbeiten — bestehen.

Die g e g e n s e i t i g e  K o n t r o l l e  ergab sich
1. durch Feststellung der vollkommenen Gleichheit der 

im Terrain  vorgenommenen Messungen,
2 . durch Vergleich der errechneten Werte, deren Diffe

renzen den zwischen beiden geodätischen Netzen bestehenden 
Unterschieden entsprechen mußten.

Mittels der p o l y g o n a l e n  Methode wurden 1603 Neben
grenzzeichen bestimmt, deren Seehöhen im allgemeinen zwischen 
1000m und 2500m liegen, und t r i g o n o m e t r i s c h  226 Ne
bengrenzzeichen, deren Seehöhen im Mittel den Seehöhen der 
Hauptgrenzzeichen entsprechen.

Die Gesamtzahl der aufgenommenen Grenzzeichen beträgt
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demnach :
H a u p tg re n z z e ic h e n ...........................*....................................... 164
Nebengrenzzeiehen trigonometrisch b e s tim m t.....................226

„ durch die polygonale Methode . . . 1603
Insgesamt Grenzzeichen 1993

C. Katasteraufnahme.
Im  Laufe der technischen Arbeiten ergab sich überall 

dort, wo die Staatsgrenze über Kulturboden verläuft, die Not-

27) Instruk tion  für Polygonal- (Theodolit-)V erm essungen, W ien 1900.
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wendigkeit, den Grenzverlauf zwischen den Grenzzeichen in 
einem größeren Maßstabe als 1 : 25.000 darzustellen.

Diese Erw eiterung der technischen Arbeiten auf dem 
Felde bedurfte keines besonderen Zeitaufwandes, denn sie ging 
H and in Hand m it der polygonalen Aufnahme der Nebengrenz
zeichen vor sich.

Die M ehrarbeit bestand nur darin, die Brechungspunkte 
der Grenze zwischen den Grenzsteinen durch Ordinaten in 
bezug auf die Verbindungslinie zweier Polygonpunkte fest
zulegen.

Bei gekrümmter Grenzlinie wurden die aufzunehmenden 
Punkte derselben derart dicht gewählt, daß die Pfeilhöhe des 
Grenzlinienbogens in bezug auf die Gerade zwischen denselben 
kleiner als 1 m war.

Gleichzeitig m it den Brechungspunkten wurde auch 
beiderseits der Grenze (in einem 50—200 m tiefen Streifen) die 
„Adjazenz“ (versteinte Eigentumsgrenzen, Gebäude m it ge
mauertem Fundam ent etc. etc.) aufgenommen.28 29)

Die Aufnahmen wurden von den Vermessungsorganen 
beider Staaten gemeinsam durchgeführt, so daß die vollkommene 
Gleichheit der Messungsergebnisse und Feldskizzen gewähr
leistet ist.

F ü r  die kartographische D arstellung des so gemessenen 
Grenzzuges wurde ö s t e r r e i c h i s c h e r  s e i  t s  der Maßstab 
1 : 2880 gewählt. Es war dafür der Umstand maßgebend, daß 
in Österreich bereits Mappen in diesem Maßstabe für die Zwecke 
des Grundsteuerkatasters Vorlagen, so daß die durch die Grenz
vermessung gewonnene K artierung im Systeme des Katasters 
unm ittelbar auch fü r die seinerzeitige Berichtigung der K a
tastermappen verwendet werden kann.

I t a l i e n  übernahm für das ehemals österreichische Ge
biet den österreichischen Kataster 1 : 2880 als Grundlage,20) in 
den übrigen Teilen der Grenze den italienischen Kataster 
1 : 2000.

28) D er österreichische Aufnahmsvorgaug ist durch die „Instruktion  für 
Polygonal-(Theodolit-) Verm essungen“ geregelt. D ie italienische Vorschrift „Rac- 
colta delle Disposizione di Massima re la tive  al riordinam ento deH’Imposte 
Fondiaria  anno 1889“ stimm t m it derselben in den Grundzügen überein.

29) Mit Ausnahme des Kanaltales, in dein noch der Napoleonische Ka
taster vorlag.
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Die Übereinstimmung der von den Technikern aufge
nommenen Linie m it der von den Unterkonimissären beschrie
benen wurde seitens der letzteren überprüft und bestätigt.

Die im Systeme der m ilitärischen Landesaufnahme er
mittelten geographischen Koordinaten der Trigonometer und 
Hauptgrenzzeichen können nicht unm ittelbar in das System der 
ebenen, rechtwinkeligen Katasterkoordinaten umgerechnet wer
den, da beiden Systemen verschiedene Triangulierungen und 
Projektionsmethoden zugrunde liegen.

K atasterkoordinatenursprung für Tirol ist der südliche 
Turm der Pfarrk irche von Innsbruck:

cp =  47° 16' 14" 10 
1 =  29° 3' 25-90,

jener für K ärnten, der trigonometrische P unkt Krimberg süd
lich Laibach

cp — 45° 55' 43" 75 
X — 32° 8' 18-71

Die Katasterkoordinaten beziehen sich auf den durch den 
Ursprung gehenden M eridian und den senkrecht darauf stehen
den größten Erdkreis.

Um die nötigen Umformungskonstanten vorerst für die 
Einbeziehung der Llauptgrenzzeichen in den Kataster zu ge
winnen, wurde die Beziehung zwischen den geographischen 
Positionen der beiden Systemen (Grenzvermessung und K ata
ster) gemeinsamen und zweifellos identen Trigonometer her
gestellt ; zu diesem Zwecke mußten die ebenen Katasterkoor
dinaten dieser Trigonometer vermittels der Soldner’schen F o r
meln in geographische Positionen umgewandelt werden.

Der Vergleich ihrer geographischen Positionen in beiden 
Systemen lieferte die K orrekturen, welche an die durch die 
Grenzvermessung gegebenen geographischen Koordinaten der 
Hauptgrenzzeichen anzubringen sind, um diese Koordinaten 
im Katastersysteme und damit auch, wieder durch die Soldner’- 
schen Formeln, ebene Katasterkoordinaten zu erhalten.

Auf Grund dieser Katasterkoordinaten der Hauptgrenz
zeichen wurden nun die Polygonzüge im Katastersysteme be
rechnet.

Die so erhaltenen Koordinaten der Grenzzeichen, Polygon
punkte und sonstiger für das Detail des Grenzzuges nötigen
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Punkte wurden nach Vergleich derselben m it den italienischen 
W erten m it dem Koordinatographen auf die B lätter im Maß
stabe 1 : 2880 (bezw. auch 1 : 2000) aufgetragen, dann in den
selben das Detail des Grenzzuges zwischen Stein und Stein an 
H and der im Felde gewonnenen Skizzen ersichtlich gemacht 
und letzteres neuerdings gegenseitig überprüft.

Im  Besitze beider Staaten verblieb je ein Exemplar dieser 
M appenblätter.

Insgesamt wurden zirka 145 km, d. i. ein D rittel der 
Länge des Grenzzuges, katastermäßig aufgenommen.

II. Topographische Aufnahmen.
V o r h a n d e n e s  P l a n m a t e r i a l .  Im  Sinne der bereits 

erwähnten „Instruktionen“ sollen die Pläne 1 : 25.000 die 
Grundlagen für das topographische Enddokument der Kom
mission bilden.

An solchen Plänen lagen seitens Österreichs vor:
I m  G e b i e t e  S c h w e i z e r  G r e n z e — S i 11 i a n,
und zwar vorwiegend in  dem Italien zufallenden Teile des 

Grenzraum es:
Aufnahmen aus den Jahren  1909—1914, (IV. m ilitärische 

Landesaufnahm e);
hingegen in dem bei Österreich verbliebenen Raume:
Aufnahmen (1887—1889), die vornehmlich aus der I I I .  

Epoche der militärischen Landesaufnahme stammten.
I m  G e b i e t e  S i l l i a  n—P  ec ( O f e n ) :
Pläne der Aufnahmsjahre 1899—1903 (IV. militärische 

Landesaufnahme).
Hiezu kommen noch die Pläne Italiens auf altitalieni

schem Gebiete aus den Jahren 1891, 1899 und 1913.
Wenngleich allen ö s t e r r e i c h i s c h e n  Plänen eine 

numerische Triangulierung der Fixpunkte und der reduzierte 
Kataster zugrunde lag, war der W ert dieser Pläne ein ver
schiedener, denn die Pläne 1 : 25.000 der IV. (letzten) Auf
nahmsperiode waren unter Anwendung modernster Aufnahms
methoden und einem größeren Aufwande an Zeit, Personal und 
M itteln als jene der I I I .  Landesaufnahme hergestellt worden.



Nichtsdestoweniger entsprach keine der beiden Auf
nahmen — für die italienische K arte gilt im allgemeinen das
selbe — den Anforderungen der Grenzvermessung, denn der 
Zweck derselben war vornehmlich der, die Grundlage fü r die 
Herstellung von K arten größeren Maßstabes (Spezialkarte 
1 : 75.000) zu bilden, weshalb sie nicht jenes Detail hinsichtlich 
der Terrainform en aufweisen, das fü r die Führung  des Grenz
zuges in der K arte erforderlich ist.

D i e  K o m m i s s i o n  b e s c h l o ß  ü b e r d i e s ,  d e r  
D e u t l i c h k e i t  d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  G r e n z e  w e g e n ,  
d i e  ö s t e r r e i c h i s c h e  K a r t e ,  d i e  e i n e  S c h r a f f e n 
k a r t e  i s t ,  i n  e i n e  S c h i c h t e n k a r t  e u m z u w a n d e l n .

Um das vorhandene Planm aterial den gestellten A nfor
derungen anzupassen, wäre daher im Prinzipe eine gründliche 
Revision desselben notwendig gewesen.

Diese Revision hätte sich einerseits auf die Evidentstellung 
des Gerippes, anderseits auf die Um arbeitung der T erra in 
formen in der kartographischen Darstellung zu erstrecken 
gehabt.

Die technischen Leiter beider interessierten Delegationen 
hatten demnach vor allem zu entscheiden, ob m it der Revision 
der Pläne im vorstehenden Sinne das Auslangen gefunden 
werden könne.

Gelegentlich der Rekognoszierungen des Terrains beim 
Ausbaue des geodätischen Netzes wurde die E rfahrung gemacht, 
daß im allgemeinen in den Räumen der I I I .  Landesaufnahme 
eine vollständige Neuaufnahme der bloßen Kartenrevision vor
zuziehen sei, letztere jedoch in den Räumen der IV. Landes
aufnahme — bis auf d ie ' Grenzkämme, die ganz neu aufzu
nehmen wären — genüge.

A u f n a h m s m e t h o d e .  Wie oben erwähnt, ließ jeder 
der beiden interessierten Staaten durch seine Topographen auf 
eigenem Gebiete einen Streifen von ungefähr 1 km Tiefe auf
nehmen, der über die Grenzlinie in das Nachbargebiet auf 
100 m überzugreifen hatte. Da die Kommission beiden Staaten 
den Arbeitsvorgang anheimgestellt hatte, arbeitete jeder Topo
graph im Zeichenschlüssel seines Landes.30)

ao) F ü r topographische Arbeiten ist in  Österreich die „Insti uktion fü r die 
militärische Landesaufnahm e, E -44a, I I .  T eil, K. u. k. M ilitärgeographisches Insti" 
tut, W ien 1908“ norm iert. Diese Instruk tion  sieht an A usrüstung und Instru -
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Außer den normalen Methoden der graphischen T riangu
lierung wurde noch die Tachymetrie und das Verfahren der 
sogenannten graphischen Polygonzüge angewendet; von photo
grammetrischen Aufnahmen wurde jedoch, m it Rücksicht auf 
die geringe Breite des Grenzstreifens, Abstand genommen.

An S c h i c h t e n l i n i e n  kamen zur Darstellung: 1 0 0 m- 
Schichten stets, ebenso 20 m-Schichten (außer bei übermäßig 
starken Böschungen und in Felsen, wo eine Darstellung der
selben nicht mehr tunlich ist), 5 m-Schichten bei flacheren 
P a r tie n 31) sowie beim Vorhandensein von Formendetails zwi
schen zwei 20 m-Schichten, insbesondere im Verlaufe des Grenz- 
zuges.

Um eine gleichartige Grundlage fü r die Karte 1 : 25.000 
zu schaffen, wurden die den beiderseitigen Aufnahmen gemein
samen 200 m breiten, engeren Grenzstreifen hinsichtlich der 
Lage der Grenzzeichen,32) der Schichten, Koten, Namen und 
des Gerippes überprüft und die festgestellte Übereinstimmung 
von den Topographen beider Staaten bestätigt.

Zur Verfassung der Endkarte wurde dann die eigene 
Terrainaufnahm e durch die jenseits der Grenze liegende und in 
den eigenen Zeichens.chlüssel umgearbeitete Aufnahme des an
deren Staates zu einem Gesamtstreifen von durchschnittlich 
2 km Breite ergänzt.

Als .Form at dieser Zeichenunterlagen (Blaudrucken) 
wurde, wie für die B l ä t t e r  d e r  E n d k a r t e ,  die S e k t i o n  
der österreichischen Aufnahmsvorschrift, d. i. eine Blattgröße 
von U/s1 der geographischen Breite und 151 der geographi
schen Länge gewählt.

Nach Zeichnung des Gerippes und Terrains, der Beschrei
bung mit Namen, Koten, den Merkbuchstaben und Nummern

m enten vor: a) einen D etaillierappara t (M eßtisch sam t B ussole,.Perspektivlineal, 
D iopterlineal und D istanzpikiervorrichtung); A) ein Höhen- und D istanzm eß
instrum ent Modell 1896. Das Instrum ent d ien t zur trigonom etrischen H öhen
messung, für tachym etrische Höhen- und D istanzm essung sowie als N ivellier
instrum ent, besitzt jedoch keinen Horizontal kreis.

31) In  Gletschern und Schneefeldern wurden nur die 100 m- Und, wo nötig, 
die 20 m-Schichten gegeben, zur H ebung der P lastik  jedoch Form enlinien (H ori
zontale) eingeschaltet.

,12) H insichtlich der E in tragung  der G renzlinie siehe E in le itung , „Allge
m einer A rbeitsvorgang“.



der Grenzsteine und der E intragung der Lage der Grenzsteine 
und Grenzlinie wurden die Arbeiten einer gegenseitigen Re
vision durch die technischen Ämter beider Staaten unterzogen, 
worauf sie der Drucklegung zugeführt werden konnten.

Außer der Aufnahme 1 : 25.000 wurde noch eine Reihe 
weiterer Arbeiten in anderen Maßstäben durchgeführt. Zweck 
derselben w a r :

1 . die Schaffung von Detailplänen in jenen Fällen, in 
welchen die Absteckung der Wasserscheide durch die U nter
kommissäre infolge komplizierter Terrainverhältnisse nur auf 
Grund detaillierter Aufnahmen möglich war,

2 . die Schaffung von Aufnahmen größerer Maßstäbe für 
jene Grenzgebiete, in welchen infolge detaillierten Terrains eine 
derart dichte Vermarkung platzgreifen mußte, daß deren topo
graphische Darstellung im Maßstabe 1 :25.000 ein unklares 
Bild geliefert hätte,33)

3. die Herstellung von zahlreichen Skizzen als Beilagen zu 
den Elaboraten der Unterkommissäre. (Grenzbeschreibung.)

III. Äußere Form  und archivmäßige Behandlung 
der Enddokumente.

Die Ergebnisse der n u m e r i s c h e n  A u f  n a  h m e d e r  
G r e n z z e i c h e n  wurde seitens der beiden interessierten Staa
ten in einem e i n z i g e n ,  in drei Sprachen verfaßten Werke: 
„ C a h i e r  d e s  c o o r d o n n e e s  d e s b o r n e s ,  E 1 e n c o d e 11 e 
c o o r d i n a t e  d e i c i p p i, V e r z e i c h n i s  d e r  K o o r d i n a 
t e n  d e r  G r e n z z e i c h e n ,  B o 1 z a n o - B o z e n 1924,“ nieder
gelegt.

Die Anordnung des Inhaltes ist aus nachstehendem Muster 
zu entnehm en:
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3n) Es w urden aufgenommen: Im  M a ß s ta b e  1 : 5000: a) (gemeinsam) 
das Gebiet des Bartolosattels (zu Pkt. 1). — b) (von Österreich) Plöckenpaß, 
Klopaierspitze, Kl. Pal, Gr. Pal, K apin; (von Italien) P iz  Timau, Freikofim ulde, 
Stallersattel, Klammljoch, Sandjoch (zu Pkt. 2). — Im  M a ß s ta b e  1 :2 5 0 0 : 
aj (von Ö sterreich) Situation der Grenze bei S illian ; b) (von Ita lien ) Naßfeld, 
Phtscherjoch, Giramondopaß, Landshuterhütte , W olayapaß (zu Pkt. 2). — Im  
M a ß s ta b e  1 :1 0 0 0 : (von österreichischen und italienischen Organen gemeinsam) 
der B rennerpaß (zu Pkt. 1), dann N i v e l l e m e n t s  (gemeinsam) der drei Sättel 
des Giramondopasses (zu Pkt. 1).
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Die Ergebnisse der g r a p h i s c h e n  A u f n a h m e 
1 : 25.000 wurden hingegen, von beiden interessierten Staaten 
o- e t r e n n t, in je einem Album — 16 Blätter 1 : 25.000 und ein 
tjbersichtsblatt 1 : 400.000 — vereinigt.

(Die Aufnahmen in den übrigen Maßstäben sind entweder 
den Blättern 1 : 25.000 beigedruckt oder dem Album als eigene 
Beiblätter angeschlossen.)

Beide Albums unterscheiden sich nur hinsichtlich der 
Namen (deutsch, bezw. italienisch) und des Zeichenschlüssels, 
sind dagegen bezüglich des Gerippes, der Grenzlinie, der Koten 
und Terrainform en vollkommen gleichlautend.:u)

Die beigeschlossene österreichische K arte (Beilage, Tafel 3) 
zeigt die A rt der Darstellung der Grenzlinie für den Teil des 
Grenzgebietes zwischen den Grenzzeichen 13-g bis 18-g.

Das Koordinatenverzeichnis, die Grenzalbüms und die 
Publikationen der Triangulierungen wurden in Paris, Rom und 
Wien den Regierungen der betreffenden Staaten übergeben.

Die Mappenblätter der K atasteraufnahm e35) und die be
züglichen Katasterkoordinatenverzeichnisse sowie die übrigen 
Originalaufnahmsoperate erliegen:

für Ö sterreich: im  B u n d e s a m t e  f ü r  E i c h -  u n d  
Ve  r m e s s u n g s w e s e n  i n  W i e n ,

für  Ita lien : im M ilitärgeographischen Institu te  in
Florenz.

S c h 1 u ß b e t  r a c h t u n g.
Es wurde versucht, in den obigen Ausführungen eine D ar

stellung der t e c h n i s c h e n  Aufnahme zu geben und so den 
Leser instand zu setzen, sich ein Urteil über Art und Umfang 
derselben zu bilden; dem Zwecke des Aufsatzes entsprechend, 
mußte es jedoch versagt bleiben, auch die d i p l o m a t i s c h e n  
Fra gen zu behandeln.

Durch die diplomatische und technische Lösung der Grenz
fragen erscheint somit die Grenze in der im Staatsvertrage 
form ulierten Weise festgelegt.

n<) Die österreichische und die italienische K arte enthalten überdies gleich
lautend: die den Netzen I. O rdnung beider Staaten entsprechende G radeinteilung, 
Übersetzungen der an der Grenze vorkommenden Namen, den für die Grenz
darstellung geltenden gemeinsamen Zeichenschlüssel und die Namen der öster
reichischen und italienischen Vermessungsorgane.

3B) 1U0 Blätter für Österreich, bezw. 120 B lätter für Italien.
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Dies verkünden auch die Inschriften des Grenzzeichens 
am Brennerpasse; sie lauten:

Auf der Südseite des Zeichens unter dem Namen: Ita lia  
„Hucusque audita est vox tua Roma parens“ 

und auf österreichischer Seite unter dem Namen: Austria 
„Fontes sejungo, consocio populos“.

W i e n ,  im April 1925.



Mitteil, der Geogr. Ges. Wien, 68. Bd. Tafel 1.
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